
Ausführungsbestimmung des PSK 1895 e.V.  

Zuchtprogramm Riesenschnauzer schwarz-silber – 
Aufbauzucht für die Dauer von zunächst 3 Jahren  

 

§1  Zuchtmaßnahmen 

 

1. Riesenschnauzer schwarz-silber benötigen für eine 
Zuchtzulassungsbescheinigung die gleichen 
Gesundheitsvoraussetzungen wie die Farbschläge schwarz 
und pfeffersalz 

2. Phänotyp- und Verhaltensbeurteilungen werden analog zu 
den Riesenschnauzern schwarz und pfeffer-salz durchgeführt. 
Die zur Zucht erforderlichen Ausstellungsergebnisse sind 
durch Meldungen unter dem Farbschlag schwarz-silber zu 
erwerben. 

 

Für den gesunden Aufbau des Genpools gelten folgende 
zusätzliche Voraussetzungen: 

 

3.  Sämtliche Hunde müssen vor Zuchteinsatz auf A und K- 
Lokus getestet werden.  

 

 

 

 



 

 

Ohne zusätzlichen Antrag auf Genehmigung durch den 
Vorstand dürfen verpaart werden:  

Alle Riesenschnauzer, die phänotypisch schwarz-silber sind 
und die Voraussetzungen 1.-3. erfüllen und die in ihrem 
Genotyp: auf dem K-Lokus ky/ky und auf dem A-Lokus at/at 
vorweisen 

 

Reinerbige Verpaarung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auf Antrag und Genehmigung durch den Vorstand dürfen 
folgende Phänotypen + Genotypen verpaart werden, wenn 
beide Zuchtpartner alle oben genannten Voraussetzungen 1.-
3. erfüllen:  

 

Mischerbige Verpaarung 1 

RS schwarz-silber x   Riesenschnauzer schwarz          

     ky/ky     at/at        x      KB/ky      at/at 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Welpen aus diesen Verpaarungen müssen auf A und K-
Lokus getestet werden.  

 

 

 



 

 

Mischerbige Verpaarung 2 

RS schwarz-silber x   Riesenschnauzer pfs         

     ky/ky   at/at          x      ky/ky        aw/at 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Welpen aus diesen Verpaarungen müssen auf A und K-
Lokus getestet werden.  

 

 

 

Riesenschnauzer schwarz-silber die aufgrund phänotypischer 
Mängel keine Zuchtzulassung bestehen, deren Abstammung 
jedoch wertvoll für den Aufbau der Farbvarietät sein könnten, 
können innerhalb des Zuchtprogramms auf Antrag und 
Überprüfung durch die ZRO/den ZRO und einem von ihr/ihm 
benannten ZR in der Zucht Verwendung finden. Jeweilige 



Zuchtpartner müssen dann mit der/dem HZB und der/dem 
ZRO abgestimmt werden. 

 

 

Riesenschnauzer schwarz und RS pfeffersalz, die aus den 
genehmigten Farbverpaarungen fallen, können nach Test auf 
A und K-Lokus mit einem für die Farbe reinerbigen Partner 
auf Antrag und Genehmigung in der Zucht Verwendung 
finden. 

 

§ 2 Umschreibung von Ahnentafeln: 

Für Hunde, die auf dem K-Lokus ky/ky und auf dem A-Lokus 
at/at haben und deren ATs ein Zuchtverbot aufgrund des 
damaligen Farbfehlers vorweisen, werden die ATs auf Antrag 
als Riesenschnauzer schwarz-silber umgeschrieben.  

 

 


